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1. Ziel und Zweck 
 

In der Verfahrensanweisung wird dargestellt, wie bei einem Arbeitsunfall zu verfahren 
ist. 
 
 

2.  Geltungs- und Verantwortungsbereich 
 

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter im DRK KV Odenwaldkreis 
Hausnotruf. Verantwortlich für die Einhaltung ist der Bereichsleiter. 
 
 

3.  Beschreibung 
 
Bei jedem Arbeitsunfall ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen. 
Der Arbeitsunfall ist der Bereichsleitung zu melden. 
Bei jedem Arbeitsunfall ist eine Unfallanzeige auszufüllen. Die Unfallanzeige wird 
durch das Personalbüro an die Berufsgenossenschaft und in Kopie an den 
Mitarbeiter, der einen Arbeitsunfall erlitten hat, versandt. 
 
 

4.  Mitgeltende Unterlagen 
 

 Unfallanzeigebogen gelb 
 

 

5.  Qualitätsaufzeichnungen 
 

 Unfallanzeige 
 


